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54/38. Der syrische Golan 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Punktes "Die Situation im Nahen 
Osten", 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs115, 

 unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981, 

 in Bekräftigung des Grundprinzips der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen, 

 erneut bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten116 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet, 

 zutiefst besorgt darüber, dass sich Israel unter Verstoß gegen 
die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der Ge-
neralversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besetzung ste-
henden syrischen Golan zurückgezogen hat, 

 betonend, dass der Bau von Siedlungen und die Tätigkeiten, 
die Israel seit 1967 in dem besetzten syrischen Golan durch-
führt, illegal sind, 

 mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf 
der Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 
und 425 (1978) vom 19. März 1978 sowie der Formel "Land 
gegen Frieden", 

 mit dem Ausdruck ernster Besorgnis darüber, dass der Frie-
densprozess ins Stocken geraten ist, was die Verhandlungen mit 
Syrien und Libanon betrifft, und in der Hoffnung, dass die Frie-
densgespräche bald wieder an dem bereits Erreichten anknüp-
fen werden, 

 1. erklärt, dass Israel die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats bislang nicht befolgt hat; 

 2. erklärt außerdem, dass der Beschluss Israels vom 
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem 
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt, 
wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981) bestä-
tigt, und fordert Israel auf, diesen Beschluss rückgängig zu ma-
chen; 

 
115 A/54/495. 
116 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

 3. bekräftigt ihre Feststellung, dass alle einschlägigen 
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum Haager 
Abkommen von 1907117 sowie des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten116 nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte syri-
sche Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert alle 
Vertragsparteien dieser Übereinkünfte auf, ihre Verpflichtungen 
aus diesen Übereinkünften unter allen Umständen einzuhalten 
beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen; 

 4. stellt erneut fest, dass die weiter andauernde Beset-
zung des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein 
Hindernis auf dem Wege zur Herbeiführung eines gerechten, 
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstel-
len; 

 5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und Liba-
non wiederaufzunehmen und die im Verlauf der vorangegange-
nen Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und abgegebe-
nen Zusicherungen zu achten; 

 6. verlangt erneut, dass sich Israel in Durchführung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats bis zur Linie 
vom 4. Juni 1967 aus dem gesamten besetzten syrischen Golan 
zurückzieht; 

 7. fordert die betroffenen Parteien, die gemeinsamen 
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedensprozesses 
und seinen Erfolg sicherzustellen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/39 

Auf der 68. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten 
Abstimmung mit 105 Stimmen bei drei Gegenstimmen und 48 Enthaltungen118 
verabschiedet, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/54/L.42 und Add.1, 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei 
Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, 
Kuwait, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Namibia, Niger, Oman, Saudi-Arabien, 
Senegal, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam und Palästina 

54/39. Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen 
Rechte des palästinensischen Volkes 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom 29. No-
vember 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236 (XXIX) 
vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376 (XXX) vom 

 
117 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions 
and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 
1915). 
118 Einzelheiten siehe Anhang II. 
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10. November 1975, 31/20 vom 24. November 1976, 32/40 A 
vom 2. Dezember 1977, 33/28 A und B vom 7. Dezember 
1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und 34/65 C vom 
12. Dezember 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 1980, 35/169 A 
und C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A und C vom 10. De-
zember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 37/86 A vom 
10. Dezember 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983, 
39/49 A vom 11. Dezember 1984, 40/96 A vom 12. Dezember 
1985, 41/43 A vom 2. Dezember 1986, 42/66 A vom 2. De-
zember 1987, 43/175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41 A vom 
6. Dezember 1989, 45/67 A vom 6. Dezember 1990, 46/74 A 
vom 11. Dezember 1991, 47/64 A vom 11. Dezember 1992, 
48/158 A vom 20. Dezember 1993, 49/62 A vom 14. De-
zember 1994, 50/84 A vom 15. Dezember 1995, 51/23 vom 
4. Dezember 1996, 52/49 vom 9. Dezember 1997 und 53/39 
vom 2. Dezember 1998, 

 nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes119, 

 erinnernd an die Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation, die Vertreterin des palästinensischen Volkes, 
am 13. September 1993 in Washington120 sowie über die darauf 
folgenden Durchführungsabkommen, insbesondere das am 
28. September 1995 in Washington unterzeichnete Israelisch-
palästinensische Interimsabkommen über das Westjordanland 
und den Gazastreifen121 und die am 4. September 1999 in 
Scharm esch-Scheich (Ägypten) unterzeichnete Vereinbarung, 

 erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dauern-
de Verantwortung für die Palästinafrage tragen, bis diese unter 
allen Aspekten zufriedenstellend im Einklang mit internatio-
naler Legitimität gelöst ist, 

 1. dankt dem Ausschuss für die Ausübung der unveräu-
ßerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine Bemü-
hungen bei der Wahrnehmung der ihm von der Generalver-
sammlung übertragenen Aufgaben; 

 2. ist der Auffassung, dass der Ausschuss auch künftig 
einen wertvollen und positiven Beitrag zu den internationalen 
Bemühungen um die Förderung des Nahostfriedensprozesses 
und der vollinhaltlichen Umsetzung der erzielten Übereinkünf-
te und die Mobilisierung internationaler Unterstützung und Hil-

 
119 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 35 (A/54/35). 
120 A/48/486-S/26560, Anlage; siehe Official Records of the Security Council, 
Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993, 
Dokument S/26560. 
121 A/51/889-S/1997/357, Anlage; siehe Official Records of the Security Coun-
cil, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Dokument 
S/1997/357. 

fe für das palästinensische Volk während der Übergangszeit lei-
sten kann; 

 3. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen des Ausschusses in Kapitel VII seines Berichts119 an; 

 4. ersucht den Ausschuss, die Situation im Zusammen-
hang mit der Palästinafrage weiter zu verfolgen und gegebenen-
falls der Generalversammlung beziehungsweise dem Sicher-
heitsrat Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten; 

 5. ermächtigt den Ausschuss, auch weiterhin alles zu tun, 
um die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinen-
sischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeitspro-
gramm alle Anpassungen vorzunehmen, die er für zweckmäßig 
und im Lichte der Entwicklungen für notwendig hält, sowie be-
sonderes Gewicht auf die Notwendigkeit der Mobilisierung von 
Unterstützung und Hilfe für das palästinensische Volk zu legen 
und der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Ta-
gung und danach darüber Bericht zu erstatten; 

 6. ersucht den Ausschuss, palästinensischen und anderen 
nichtstaatlichen Organisationen auch weiterhin seine Zusam-
menarbeit und Unterstützung zu gewähren, um internationale 
Solidarität und Unterstützung für die Ausübung der unveräu-
ßerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und für eine 
friedliche Regelung der Palästinafrage zu mobilisieren, und 
weitere nichtstaatliche Organisationen in seine Tätigkeit mit 
einzubeziehen; 

 7. ersucht die Vergleichskommission der Vereinten Na-
tionen für Palästina nach Resolution 194 (III) der Generalver-
sammlung und die anderen mit der Palästinafrage befassten Or-
gane der Vereinten Nationen, mit dem Ausschuss auch weiter-
hin voll zusammenzuarbeiten und ihm auf Ersuchen die ihnen 
vorliegenden einschlägigen Informationen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Aus-
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen zu-
zuleiten, und fordert diese nachdrücklich auf, nach Bedarf die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Aus-
schuss auch weiterhin alle erforderlichen Einrichtungen zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 

RESOLUTION 54/40 

Auf der 68. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 107 Stimmen bei drei Gegenstimmen und 47 Enthaltungen122 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/54/L.43 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei 
Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, 
Kuwait, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Namibia, Niger, Oman, 
Saudi-Arabien, Senegal, Togo, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam 
und Palästina 

 
122 Einzelheiten siehe Anhang II. 




